
Drittes Buch: Sachenrecht

(3) Ist vor der Erlassung des Ausschlußurteils ein Dritter 
als Eigentümer oder wegen des Eigentums eines Dritten 
ein Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs 
eingetragen worden, so wirkt das Urteil nicht gegen den 
Dritten.

§ 928
(1) Das Eigentum an einem Grundstücke kann dadurch 

aufgegeben werden, daß der Eigentümer den Verzicht dem 
Rat des Kreises gegenüber erklärt und der Verzicht in das 
Grundbuch eingetragen wird.

(2) Das Recht zur Aneignung des aufgegebenen Grund
stücks steht dem Staate zu. Der Staat erwirbt das Eigen
tum dadurch, daß er sich als Eigentümer in das Grundbuch 
eintragen läßt.
Anmerkung:
Der Verzicht ist bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken 
genehmigungspflichtig. Vgl. Vorbemerkung vor § 873.

Dritter Titel

Erwerb  und  Ver lus t  des  Eigentums 
an  bewegl ichen  Sachen

I. Übertragung
§ 929

Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen 
Sache ist erforderlich, daß der Eigentümer die Sache dem 
Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, daß das 
Eigentum übergehen soll. Ist der Erwerberim Besitze der 
Sache, so genügt die Einigung über den Übergang des 
Eigentums.

§ 929a
(1) Zur Übertragung des Eigentums an einem Seeschiff, 

das nicht im Schiffsregister eingetragen ist, oder an einem 
Anteil an einem solchen Schiff ist die Übergabe nicht er
forderlich, wenn der Eigentümer und der Erwerber darüber 
einig sind, daß das Eigentum sofort übergehen soll.

228


	I.	Übertragung


